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Sehr geehrter Herr Professor Doktor Wulf, 
 

durch die Pressemitteilung Ihres Hauses vom 7. August 2012 haben wir vom Anhörungsverfahren und dem Ge-

setzentwurf Kenntnis erlangt. Gern möchten wir – nach Beteiligung unserer 25 Mitgliedsvereine - die Gelegenheit 

nutzen, zum Entwurf des Gesetzes zur Schaffung einer grundgesetzkonformen Rechtsgrundlage für den Vollzug 

der Sicherungsverwahrung in Baden-Württemberg Stellung zu nehmen.  

 

Der Anwaltsverband Baden-Württemberg e. V. ist der freiwillige Zusammenschluss der Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte im Land Baden-Württemberg. Er repräsentiert über 9.000 Kolleginnen und Kollegen und vertritt als 

größte Anwaltsorganisation die Interessen der Anwaltschaft in unserem Bundesland und – in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Anwaltverein (DAV) – auch auf nationaler und internationaler Ebene.  
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1. Allgemeine Bewertung  

Der Anwaltsverband begrüßt das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Anliegen, das Gesetz über den Justiz-

vollzug in Baden-Württemberg (JVollzGB) aus dem Jahre 2009 und damit die Bedingungen für die Siche-

rungsverwahrung an die Vorgaben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 

 

 BVerfG, Urteil vom 04.05.2011 - 2 BvR 2365/09 -, BVerfGE 128, 326, 

 

anzupassen. Der Gesetzentwurf wirkt insgesamt diesbezüglich durchdacht und ausgewogen. Er nimmt al-

le vom Bundesverfassungsgericht für das Gesamtkonzept notwendige Komponenten (wie umfassende 

Behandlungsuntersuchung nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Vollzugsplan, Betreuung 

durch qualifizierte Fachkräfte, Entlassungsperspektive, Motivationsarbeit, Orientierung an allgemeinen 

Lebensverhältnissen, räumlich vom Strafvollzug getrennte Unterbringung, Ermöglichung familiärer und 

sozialer Außenkontakte, Vollzugslockerungen und Entlassungsvorbereitung) auf. Ob die gefundenen Re-

gelungen sich in der Praxis bewähren werden, bleibt abzuwarten. Der Anwaltsverband möchte deswegen 

nachfolgend nur auf einige verbesserungswürdige Details hinweisen.  

 

2. Einzelfragen  

a) Art. 1 - JVollzGB V neu 

aa) § 6 JVollzGB V neu – Behandlungsuntersuchung  

Es wird angeregt, in § 6 Abs. 1 JVollzGB V neu eine nicht abschließende, aber beispiel-

gebende Aufzählung von denjenigen Personen zu geben, die die Behandlungsuntersu-

chung vornehmen dürfen, z. B. Psychologen, Ärzte, Sozialpädagogen oder Arbeitsthe-

rapeuten. Was einen Untergebrachten im Rahmen der vom Bundesverfassungsgericht 

geforderten umfassenden Behandlungsuntersuchung von wem erwarten würde, lässt 

sich dem Gesetzeswortlaut derzeit nicht entnehmen.  

 

§ 6 Abs. 3 JVollzGB V neu beschränkt sich in der derzeitigen Fassung darauf, dass 

„wissenschaftliche“ Erkenntnisse zu berücksichtigen sind, ohne diese zu konkretisieren. 

Erst in der Gesetzesbegründung – so etwa auf S. 55 - wird unter Hinweis auf die in der 

zitierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts enthaltenen Vorgaben betreffend 

die Qualität der Behandlung und der Überprüfbarkeit der Vollzugsplanung erläutert, dass 

es sich um „moderne“, „gesicherte“ Erkenntnisse und „anerkannte wissenschaftliche Me-
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thoden“ handeln soll. Der Anwaltsverband schlägt vor, bereits die Vorschrift selbst dahin 

gehend zu ergänzen, dass es sich um „dem Stand der Wissenschaft entsprechende / 

gesicherte / in der Fachwelt anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse“ handeln soll.  

 

Ferner sollte auch sichergestellt werden, dass die im Rahmen der Behandlungsuntersu-

chung nach § 6 JVollzGB V neu gewonnenen Daten vertraulich behandelt werden.  

bb) § 8 JVollzGB V neu – Behandlung  

(1) § 8 Abs. 1 JVollzGB V neu 

In § 8 Abs. 1 JVollzGB V neu sollten die „wissenschaftlichen Erkenntnisse“ in 

gleicher Weise näher umschrieben werden, wie bereits für § 6 Abs. 3 JVollzGB 

V neu vorgeschlagen.  

 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat gezeigt, dass Untergebrachte – ent-

gegen anderslautenden Sichtweisen - auch dann als therapiefähig anzusehen 

sind, wenn sie die Anlasstat bestreiten. Anderenfalls würde im Rahmen der wä-

re die Betroffenen gezwungen, ihre bisherige Verteidigungsstrategie auf-

zugeben, um in den Genuss eines Behandlungsangebotes zu gelangen, 

 

vgl. etwa BGH, Beschluss vom 20.03.2012 – 1 StR 64/12 -, juris; BGH, 
Beschluss vom 26.10.2011- 5 StR 267/11 -, NStZ-RR 2012, 9; BGH, 
Beschluss vom 13.09.2011 - 5 StR 189/11 -, StV 2012, 196; BGH, Be-
schluss vom 05.04.2011 - 3 StR 12/11 -, StV 2011, 482. 

 

Aus diesem Grund wird weiterhin vorgeschlagen, den geplanten § 8 Abs. 1 um 

einen Satz 4 folgenden Inhalts zu ergänzen:  

 

„Ein Bestreiten der Anlasstat steht einer Behandlung hierbei grund-
sätzlich nicht entgegen“.  

(2) § 8 Abs. 2 JVollzGB V neu  

In § 8 Abs. 2 JVollzGB V neu sollten hinsichtlich der Einbeziehung externer 

Fachkräfte nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt werden:  

 

„Diesbezügliche Vorschläge und bereits bestehende Vertrauensver-
hältnisse der Untergebrachten zu externen Fachkräften sind hierbei zu 
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berücksichtigen. Die Kosten für die Beiziehung externer Fachkräfte 
sind Kosten der Unterbringung.“  

 

Der derzeit dritte Satz in § 8 Abs. 2 JVollzGB V neu sollte von einer Ist- in eine 

Soll-Bestimmung umformuliert werden in:  

 

„Die Untergebrachten sollen an ihrer Behandlung mitwirken.“  

cc) § 11 JVollzGB V neu – Vollzugsöffnende Maßnahmen  

In § 11 Abs. 2 Satz 1 JVollzGB V neu sollte um eine zeitliche Komponente ergänzt wer-

den; wir schlagen folgende Formulierung vor:  

 

„Vollzugsöffnende Maßnahmen nach Absatz 1 werden zur Erreichung der Voll-
zugsziele gewährt, sobald und soweit zwingende Gründe nicht entgegenste-
hen, insbesondere konkrete Anhaltspunkte die Gefahr begründen, dass die Un-
tergebrachten sich dem Vollzug der Sicherungsverwahrung entziehen oder die 
vollzugsöffnenden Maßnahmen zur Begehung erheblicher Straftaten missbrau-
chen werden.“   

dd) § 27 JVollzGB V neu – Überwachung des Schriftwechsels  

§ 27 Abs. 3 JVollzGB V-neu sollte um eine weitere Nummer – Nr. 10 – mit folgenden In-

halt ergänzt werden,:  

 

„10. die Rechtsanwaltskammer oder den örtlichen Anwaltsverein“  

ee) § 30 JVollzGB V neu – Telefongespräche  

§ 30 JVollzGB V-neu sollte um folgenden weiteren Absatz 3 ergänzt werden:  

 

„Den Untergebrachten soll - soweit technisch möglich - die Möglichkeit gegeben 
werden, den diesbezüglichen Anbieter frei zu wählen.“  

 

ff) § 39 JVollzGB V neu – Medizinische Behandlung zur sozialen Eingliederung  

Die derzeit vorgesehene Kostentragungsregelung in § 39 Satz 2 JVollzGB V-neu wird 

der Realität nicht gerecht, da die Untergebrachten regelmäßig nicht über die finanziellen 

Mittel verfügen werden, um derartige Behandlungen zu bezahlen. Der Anwaltsverband 
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würde es deshalb begrüßen, wenn der derzeitige Satz 2 durch folgende Formulierung 

ersetzt:  

 

„§ 36 Absatz 3 gilt entsprechend.“  

 

Außerdem sollte § 39 JVollzGB V-neu um einen weiteren Satz 4 folgenden Inhalts er-

gänzt werden.  

 

„§ 37 Absätze 1 und 2 betreffend die Verlegung gelten entsprechend.“   

gg) § 40  JVollzGB V neu – Benachrichtigung bei Krankheit oder Todesfall  

Die Vorschrift des neuen § 40 JVollzGB V-neu sollte um einen weiteren Absatz 3 er-

gänzt werden, der sinngemäß das regelt, was auch §§ 455 und 458 StPO vorsehen 

(Aufschiebung und Unterbrechung bei schweren Erkrankungen, gerichtliche Entschei-

dung).  

hh) § 48  JVollzGB V neu – Überbrückungsgeld  

Es kommt vor, das Untergebrachte recht kurzfristig von Ihrer Entlassung und der Ent-

scheidung erfahren, dass das Überbrückungsgeld einem Dritten ausbezahlt werden soll. 

Um ihnen hier die Möglichkeit zu eröffnen, eine derartige Entscheidung gerichtlich über-

prüfen zu lassen, sollte eine mindestens zweimonatige Ankündigungsfrist eingeführt 

werden.  

 

In § 48 Abs. 2 Satz 2 JVollzGB V-neu sollte deshalb folgende Formulierung eingefügt 

werden:  

 

„Das Überbrückungsgeld wird den Untergebrachten bei der Entlassung in die 
Freiheit ausbezahlt. Die Einrichtung kann es nach entsprechender Vorankündi-
gung, die einen Zeitraum von 2 Monaten nicht unterschreiten soll, ganz oder 
zum Teil der Bewährungshilfe oder einer mit der Entlassenenbetreuung befass-
ten Stelle überweisen, die darüber entscheiden, wie das Geld innerhalb der ers-
ten vier Wochen nach der Entlassung an die Entlassenen ausbezahlt wird. Die 
Bewährungshilfe und die mit der Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind 
verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen gesondert zu halten. 
Mit Zustimmung der Untergebrachten kann das Überbrückungsgeld auch an 
Unterhaltsberechtigte überwiesen werden.“   
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ii) § 50  JVollzGB V neu – Sondergeld  

Der Anwaltsverband bevorzugt hier eine Soll-Regelung anstelle der vorgesehenen Ist-

Regelung:  

 

„Soweit das Guthaben des Sondergelds nach Absatz 1 die Summe von drei 
Monatseinzahlungen übersteigt, soll es dem Überbrückungsgeld zugeführt 
werden. Ist bereits ein Überbrückungsgeld in angemessener Höhe gebildet, soll 
das Guthaben dem Eigengeld zugeschrieben werden. Sondergeld im Sinne von 
Absatz 2 ist dem Eigengeld gutzuschreiben, wenn es zum bezeichneten Zweck 
nicht eingesetzt werden kann und eine Rückerstattung an den Einzahler nicht 
möglich ist.“ 

jj) § 52  JVollzGB V neu – Kostenbeteiligung  

§ 52 Abs. 2 JVollzGB V-neu sollte um einen weiteren Satz 3 ergänzt werden.  

 

„§ 30 Absatz 3 gilt entsprechend“.  

 

Gemeint ist hiermit der in dieser Stellungnahme vorgeschlagene § 30 Absatz 3, demzu-

folge der Untergebrachte die Möglichkeit haben soll, den jeweiligen Anbieter frei zu wäh-

len.  

kk) § 54 JVollzGB V neu – Besitz von Gegenständen zur Freizeitbeschäftigung  

Es wird vorgeschlagen, den geplanten § 54 Abs. 3 in Satz 3 wie folgt zu ergänzen:  

 

„Die Zulassung von bestimmten Gerätetypen, insbesondere der elektronischen 
Unterhaltungsmedien, durch die Einrichtung kann der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde vorbehalten sein. Die Aufsichtsbehörde kann allgemeine Richtli-
nien für die Gerätebeschaffenheit erlassen. Eine ohne Zustimmung nach Satz 1 
erteilte Zulassung kann zurückgenommen werden, soweit auch unter Berück-
sichtigung der bis dahin vergangenen Zeit kein diesbezüglicher Vertrauens-
schutz der Untergebrachten besteht.“  

ll) § 60 JVollzGB V neu - Durchsuchung, Kontrollen auf Suchtmittelmissbrauch  

An § 60 Abs. 2 Satz 4 JVollzGB V-neu sollte angefügt werden:  

 

„soweit der Durchsuchte nicht hierauf besteht.“  
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mm) § 62 JVollzGB V neu – Besondere Sicherungsmaßnahmen  

Für § 62 Abs. 2 JVollzGB V neu wird der Übersichtlichkeit halber vorgeschlagen, die 

möglichen Maßnahmen und die ihnen zugeordneten Ziffern umzunummerieren, und 

zwar so, dass aus Ziffer 2 Nummer 5 und die Ziffern 3 bis 5 zu Nummern 2 bis 4 wer-

den.  

 

Anschließend könnte § 62 Abs 3 Satz 1 neu gefasst werden:  

 

„Maßnahmen nach Absatz 2 Nummern 1 bis 4 sind auch zulässig, wenn …“  

nn) § 63 JVollzGB V neu - Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Verfahren  

Das Gebot effektiven Rechtsschutzes erfordert es, § 63 JVollzGB V-neu um einen Ab-

satz 8 folgenden Inhalts zu ergänzen:  

 

„Auf Wunsch des Untergebrachten ist ein von ihm benannter Rechtsanwalt un-
verzüglich schriftlich über Art, Grund und voraussichtliche Dauer der Maßnah-
me zu unterrichten.“  

oo) § 65 JVollzGB V neu - Ersatz von Aufwendungen (für Körperverletzungen)  

§ 65 Abs. 4 JVollzGB V neu ist dahin zu korrigieren, dass anstelle des „Gefangenen“ 

von dem „Untergebrachten“ gesprochen wird  

pp) § 73 JVollzGB V neu – Disziplinarmaßnahmen  

An § 73 JVollzGB V-neu sollte ein weiterer Absatz 9 angehängt werden, der auf den hier 

vorgeschlagenen neuen § 63 Abs. 8 verweist (vgl. oben unter Nr. 2 a) nn)):  

 

„§ 63 Absatz 8 gilt entsprechend“.  

qq) § 76 JVollzGB V neu – Verfahren  

§ 76 Abs. 3 soll nach Satz 3 um den hier vorgeschlagenen neuen § 63 Abs. 8 (vgl. oben 

unter Nr. 2 a) nn)) wie folgt ergänzt werden:  

 

„§ 63 Absatz 8 gilt entsprechend“.  
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rr) § 81 JVollzGB V neu – Aufhebung von Maßnahmen 

Nach der Begründung zu § 81 JVollzGB V neu soll die Rechtsgrundlage für die Auf-

hebung vollzuglicher Maßnahmen durch die in Absatz 2 und 3 getroffene Unter-

scheidung zwischen rechtswidrigen und rechtmäßigen Maßnahmen an den Rege-

lungen im allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht ausgerichtet werden. Dement-

sprechend soll Absatz 2 grundsätzlich die Rücknahme rechtswidriger Maßnahmen 

ermöglichen; diese Rücknahme soll nicht auf die Zukunft beschränkt sein, sondern 

auch für die Vergangenheit erfolgen können. Die Entscheidung ist als Ermessens-

entscheidung ausgestaltet; bei begünstigenden Maßnahmen ist eine etwaiger Ver-

trauensschutz zu beachten.  

 

Dem Wortlaut der vorgesehenen Bestimmungen ist – anders als die Begründung 

vorgibt - nicht zu entnehmen, dass eine Aufhebung auch für die Vergangenheit (ex 

tunc) möglich sein soll; die Formulierung nennt nur die Aufhebung ex nunc. Demge-

mäß sind die Absätze 2 und 3 in Anlehnung etwa an §§ 48, 49 LVwVfG wie folgt neu 

zu fassen: 

 

„… 
(2) Rechtswidrige Maßnahmen können ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.  
(3) Rechtmäßige Maßnahmen können ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft oder für die Vergangenheit widerrufen werden, wenn …“ 

 

Die vorgesehene Regelung übersieht darüber hinaus, dass belastende vollzugliche 

Maßnahme der in Rede stehenden Art – auch solche außerhalb besonderer Siche-

rungsmaßnahmen und Disziplinarmaßnahmen, für die spezielle Aufhebungsbestim-

mungen gelten – Eingriffscharakter haben; sie beschränken die Untergebrachten in 

ihren Freiheitsrechten. Wird die Rechtswidrigkeit derartiger Maßnahmen – auch au-

ßerhalb eines Rechtsbehelfsverfahrens, insbesondere von Amts wegen – festge-

stellt, ist eine Aufhebung regelmäßig geboten. Aus diesem Grund ist Absatz 4 wie 

folgt zu ergänzen: 

 

„… Belastende rechtswidrige Maßnahmen sind aufzuheben, soweit das Le-
ben oder die Gesundheit einer Person oder die Sicherheit oder Ordnung der 
Einrichtung hierdurch nicht gefährdet wird.“ 
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ss) § 83 JVollzGB V neu – Rechtsbehelfe  

Der Anwaltsverband schlägt vor, hier einen weiteren Absatz 3 anzufügen, dem zufolge 

§ 140 StPO (Beiordnung eines Rechtsanwalts in notwendigen Fällen) sinngemäß gelten 

soll.  

 

b) Art. 2 ff. – JVollzGB I bis IV 

Die vorgesehenen Änderungen in JVollzGB I bis IV dienen diesseitigem Verständnis nach der 

notwendigen Anpassung die zu ändernde Rechtslage durch die verfassungsgerichtliche Recht-

sprechung zur Sicherungsverwahrung und das JVollzGB V bzw. die aktuelle Rechtsentwicklung 

insbesondere in Bezug auf den Datenschutz. Eine Äußerung erscheint nicht angezeigt. 

 

 

Für etwaige Rückfragen oder auch Gespräche stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sollte im Laufe 

des weiteren Verfahrens das Gesetz geändert werden und/oder eine weitere Anhörung durchgeführt werden, bitten 

wir um eine Unterrichtung und die Gelegenheit zur Äußerung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Prof. Dr. Peter Kothe 
Präsident 
 

 


